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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 01.03.1989

Norm

ABGB §1213

Rechtssatz

Der Schadenersatzanspruch setzt nicht voraus, daß der Schaden im Vermögen des Geschädigten schon endgültig

eingetreten sein müßte; sollte er später wegfallen, bliebe dem Schädiger, der Ersatz geleistet hat, immer noch die

Rückforderung seiner Leistung gemäß § 1435 ABGB offen.
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